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Neues republikanisches Blatt.
Herausgegeben von Escher und Ufteri.

Band X. XXX.

G e s e z g e b u n g.

Grosser Rath, 17. Januar.
(Fort se t zu ng.)

Folgendes Gutachten KuhnS wird zum zweien
Mal veriesen.

An den Senat.
Der große Rath der einen und uutheilbaren heb

vetischen Republik,

In Erwägung, daß der Ackerbau und die Wie-
senkultur die Grundlagen des Nationalwohlstandes
ausmachen, und daß deßwegen eine der wichtigsten
Pflichten der Geftzgebung darin bestehe: die Hin-
dernisse zu heben, welche die Verewigung derWeid-
rechte auf dem Eigenthums dritter Personen, der Ver-
volllommung diezes Industriezweiges in den Weg
legen;

Daß aber diese Weidrechte ein wahres Eigenthum
sind, und also selbst, nach der im iz. Artikel der
Constitution stehenden deutlichen Vorschrift, nicht
anders aufgehoben werden können, als gegen billige
Entschädigung von Seite desjenigen, der seme Grund-
stucke von der Weidvienstbarkeit befreien will;

-Daß endlich zu Vergütung von Unordnungen und
Streitigleiten sowohl die Form, in welcher, als die
Regeln, nach denen diese Best iung geschehen könne,
geiezlich bestimmt werden müssen,

beschließt:
Eesez über die Weiddienstbarkeiteu.

E r st e r A b s ch n t.

Allgemeines Gesez gegen die Errichtung neuer Weid-
dienstbarkciren.

§ 1. Es ist in dem ganzen U «fange der Re-
publik verboten, auf eigenem Eruad und Boden zu
Gunsten eines Dritten ein ewiges Weidrechc zu er-
richten, oder ein solches bei der Veràcherung eines
Guts sich seibst vorzubehalten;

Bern, 27. Januar lZoo. s 7. Pluviôse VIII.)

2. Jeder Contrakt zwischen Privatpersonen oder
Eorporatwnen, wodiirch in Zukunft dergleichen Weid-:
dienstbarkeiten aufgeiegt würden, ist ungültig.

3. Wenn ein solches Wcidrecht blos auf eine
attvige Zeit von Jahren hin errichtet würde, so soll
der Eigenthümer des dienstbaren Guts immer das
Recht haben, dasselbe einseitig und ohne Ersatz aufs
zuhebeu, sobald er sein Gut auf eine bessere Art an-
bauen will.

Zweiter Abschnitt.
Zrlöschung der Weiddienstbarkeiten durch die Vereines

uigung ihres Besitzes mit dem der Weidgerecht
tigkeiten.

§ 4. Wenn ein auf einem Grundstücke haftendes
Weidrecht mit dem Besitze des dienstpflichtigen Guts
in der nemlichen Hand vereinigt wird, so erlöscht das
Weidrecht, und kann nachher nicht wieder von dem
Grundstücke veràussert werden.

5. Jeder Comrakt, der diesem Gesez zuwider
läuft, ist ungültig.

(Die Fortsetzung folgt.)

Beilagen zu ider ill Nro. 2; abgedrucktm
Bothschaft über die Entschädigungsbe^
sichren der.Patrioten in Zürich'.mw
Freyburg.

Beilage H.

Das VoSziehungs-Direktorium au den Regie«
rungsstatthalter des Kantons Fryburg.

Bern, g. Decbr. 1799.
Bürger Regierungsstatthalter.

Die verfolgten Patrioten des Kantons Fryburg^
deren Entschadigungsfvderungen dem gesetzgebendem
Esrps ohne Erfolg vorgelegt wurden, scheinen geneigt
zu f'yn, diejenigen vor den richterlichen Behörden zm
verfolgen, von denen sie Entschädigungen zu foderm
sich berechtigt glauben.
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